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Blick in die Vergangenheit 29 
„Aus Liebe zur guten Sache“ –  

Vom Ruf nach Kleinkinderbewahranstalten 

Im Jahr 1852 erging „im Namen seiner Majestät“ ein 
interessanter Aufruf der Regierung an sämtliche Pfar-
rämter des königlichen Landgerichtsbezirkes Donau-
wörth, in welchem nahegelegt wurde, „Kleinkinderbe-
wahranstalten“ zu errichten.  

 
Ein derartiges 
Ansinnen war 
damals noch 
absolut visionär 
und stieß auf 
keinerlei frucht-
baren Boden. Die 
Dorfbevölkerung 

war von dem Gedanken, kleine Kinder zur Beaufsich-
tigung an eine Institution abzugeben, noch weit ent-
fernt. Die Kinderjahre dienten schlichtweg nicht dem 
Spiel, sondern der Vorbereitung und Einübung in die 
Arbeit der bäuerlichen Familien. Im besten Fall wurde 
eine „Kindsmagd“ (die selbst oft noch Kind war) ge-
gen Kost angestellt. Sobald die Kleinen jedoch ir-
gendwie mithelfen konnten, verloren sie den „Kind-
heitsstatus“.  
Die Regierung von Schwaben sah aus mehreren 
Gründen ein „dringendes Bedürfniß“ darin, „Bewahr-
anstalten“ für Kleinkinder nicht nur in Städten, „son-
dern auch auf dem platten Lande“ zu errichten, insbe-
sondere für die Sommermonate, „in welchen die gan-
ze ländliche erwachsene Bevölkerung selbst mit 
Feldarbeiten auswärts beschäftigt ist.“ Denn „abgese-
hen von der körperlichen und geistigen Vernachlässi-
gung der ohne Aufsicht zurückbleibenden kleinen 
Kinder sind diesem Mangel an Pflege und Aufsicht die 
Keime vieler Krankheiten und Verkrüppelungen zuzu-
schreiben.“ Als weiteres Argument wird angeführt, 
dass „alljährlich Feuersbrünste durch unbeaufsichtigte 

Kinder entstehen und alljährlich ertrinken selbst klei-
nere Kinder aus Mangel jeder Aufsicht.“1) 
Inwiefern letztere Aussagen auch auf die Genderkin-
ger Kinder zutrafen, lässt sich nicht mehr überprüfen. 
Fest steht jedoch, dass es auch in unserem Dorf im-
mer wieder zu schweren Unglücksfällen mit Kindern 
kam. Am 20. März 1818 ertrank z. B. die erst einein-
halbjährige Barbara Strobl im Mühlbach, am 2. Juli 
1844 ertrank vormittags um 10 Uhr die zweijährige 
Therese Augustin und nicht zuletzt macht das Schick-
sal des 2-jährigen Joseph Traber betroffen, der im Juli 
1855 den Sturz in eine Jauchegrube nicht überlebte. 
 

Zur Umsetzung des Bemühens um eine „Bewahran-
stalt“ wird an das Zusammenwirken des Ortspfarrers 
mit den Gemeindebevollmächtigten appelliert, „da es 
sich nur darum handelt eine untertags disponible Stu-
be aufzufinden wo die noch nicht schulpflichtigen 
Kinder unter der Aufsicht einer hierzu geeigneten, 
verlässigen Frau versammelt werden und wo diesel-
ben nach Anleitung durch angemessene Spiele, Ein-
übung kleiner Sprüche, Gebete und dergleichen ent-
sprechend beschäftiget und unterhalten werden kön-
nen“. Mit dem Argument, dass dadurch nur „sehr un-
bedeutende Kosten“ entstehen würden oder sogar 
„aus Liebe zur guten Sache“ die Auslagen von einzel-
nen wohlhabenden Gemeindegliedern getragen wer-
den könnten, wurde versucht, der Landbevölkerung 
die Gründung einer derartigen Kinderbetreuung 
schmackhaft zu machen. 
 

Es vergingen jedoch noch mehr als eineinhalb Jahr-
hunderte bis auf die Initiative mehrerer Genderkinger 
Eltern in unserem Dorf tatsächlich der erste Kinder-
garten errichtet wurde, der heuer auf sein 50jähriges 
Bestehen zurückblicken kann. Eine „Stube“ ist dabei 
bei weitem nicht mehr ausreichend, vielmehr werden 
die Genderkinger Kleinkinder nunmehr in einem mo-
dernen Neubau mit hochwertiger Ausstattung und 
einem gehobenen Bildungs- und Erziehungskonzept 
betreut. Den hohen Kostenaufwand trägt die Gemein-
de heute dabei vielleicht tatsächlich auch aus „Liebe 
zur guten Sache“.                                             
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